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Südderrtschlarrd und das Branntweinmonopol.
Kaum ist der Gesetzentwurf bezüglich des Branntweinmo­

nopols erschienen und schon sehen wir die Tagespresse aller 
Schattirungen sich desselben bemächtigen und ihn nach allen 
Seiten hin einer Kritik unterziehen. Brenner, Gastwirthe, 
Landwirthe, kurz alle Interessenten halten Versammlungen 
ab, um auch ihrerseits zu dem Entwürfe Stellung zu neh­
men. Von den einen wird er bis in den Himmel gehoben, 
die andern lassen kein gutes Haar au ihm. In den Einzel- 
landtagen der Bundesstaaten wird das Monopol in den 
Kreis der Debatten gezogen und das „Für und Wider" schon 
jetzt eifrigst abgewogen. Kurz und gut, das Branntwein­
monopol ist so zu sagen der Held des Tages. Es dürfte 
somit nur zu natürlich sein, daß auch wir, die wir einst be­
rufen sind, falls der Entwurf Gesetz wird, letzteres in die 
Praxis zu ühersetzen, das regste Interesse an demselben neh­
men. So hat wohl auch eine Zeitschrift, die ja in engster 
Fühlung mit der Zoll- und Steuergesetzgebung, mit Handel 
und Verkehr steht, das Recht, fast möchte ich sagen, die 
Pflicht, den Entwurf einer Prüfung dahin zu unterziehen, 
ob er sich in allen Theilen den Bedürfnissen der Bevölkerung 
anpaßt, ob seine Ausführung in seiner jetzigen Gestalt auf 
Schwierigkeiten stoßen würde, ob und inwieweit Verbesse- 
runasvorfchläge zu machen seien. Indem ich meinen nord­
deutschen Herrn Kollegen hierbei gern den Ehrenplatz ein­
räume und ihnen als den berufendsten Vertretern des Kar­
toffelspiritus auch diesen Theil des Entwurfes als Tummel­
platz gern überlasse, begnüge ich mich mit der bescheideneren 
Aufgabe, die Anwendbarkeit des Gesetzes auf süddeutsche, 
speziell elsaß-lothringische Verhältnisse oder mit andern Wor­
ten auf den kleineren Brennereibetrieb mit nicht mehligen 
Stoffen zu untersuchen.

Süddeutschland hat an dem Gesetzentwurf außer dem mo­
ralischen und pekuniären Interesse auch ein eminent politi-

* Obwohl wir nicht mit allen Punkten dieses Artikels einverstanden 
sind, haben wir ihn doch unsern Lesern nicht vorenthalten wollen. D. Red.

sches insofern, als es bei Annahme desselben auf sein Re­
servatrecht der Sonderbesteuerung verzichtet, welches ihm 
durch tz 35 der Reichsverfassung zugestanden wurde. Wohl 
ist Elsaß-Lothringen dabei unbetheiligt, doch auch sein In­
teresse an dem Entwürfe ist nicht minder groß. Wollen sich 
doch seine 30 000 Brennereien gar nicht mit dem Gesetze 
vom 8. Juli 1868 vertragen, und obschon Absatz 1 des 
§ 69 eine möglichst wohlwollende Auslegung erfährt, schwebt 
er doch stets als Damoklesschwert über unserem ganzen 
Brennereiwesen. Ganz Süddeutschland sieht also mit berech­
tigter Spannung auf das Schicksal des Entwurfes.

Mit Befriedigung erfahren wir aus den Motiven, daß es 
das Gesetz als seine wesentliche Aufgabe betrachtet, unsere 
kleinen Brennereien in ihrer Existenzfühigkeit zu schützen. 
Nur will es mir scheinen, als ob trotz dieses Versprechens 
die Eigenthümlichkeit des süddeutschen Brennereiwesens etwas 
nebensächlich behandelt würde. Nur drei Paragraphen finde 
ich im ganzen Entwurf, welche sich damit befassen und selbst 
diese erwähnen sie nur im Zusammenhange mit den land- 
wirthschaftlichen Kartoffelbrennereien. Es sind dieses die 
§8 17, 21 und bezüglich des Preises auch 23. Ich werde 
mich somit hauptsächlich mit diesen drei Paragraphen zu be« 
fassen haben.

§ 17 bestimmt, daß die Mindestmenge des zu ziehenden 
reinen Alkohols im Voraus von der Steuerbehörde bindend 
festgesetzt wird. Der Ausdruck: „i m Voran s" dürfte nicht 
glücklich gewählt sein. Wir müssen berücksichtigen, daß un­
sere Bauern, namentlich in der Weingegend die verschieden­
sten Arten nicht mehliger Stoffe besitzen, deren Natur und 
Brennreife es nicht immer erlaubt, Alles auf einmal zu ver­
arbeiten. Weinhefe z. B. wird erst im Frühjahr abgenom­
men zu einer Zeit, wo die Kirschen und Pflaumen schon 
längst gebrannt sind. Die Weintreber müssen schon einige 
Wochen nach der Kelterung verarbeitet werden, weil sie sonst 
leicht schimmelig werden öder an Alkoholgehalt verlieren, da 
eben unsere Bauern nicht auf eine rationelle Behandlung 
dieser Stoffe eingerichtet sind oder hierfür nicht das richtige


